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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1972

Norm

JN §104 D

Rechtssatz

Die Gerichtsstandvereinbarung (§ 104 JN) ist dazu bestimmt, auch nach der Au5ösung des Vertrages und den sich

dann ergebenden Di6erenzen der Vertragspartner für eine klare Regelung der Zuständigkeit im Inland zu sorgen.

Wenn sich im Verfahren herausstellen sollte, daß der von der klagenden Partei erhobene Anspruch - eine behauptete

Streitigkeit aus dem Vertrag - nicht oder nicht mehr zu Recht besteht, ändert dies an der örtlichen Zuständigkeit des

Erstgerichtes zur Entscheidung über den - dann eben zu Unrecht erhobenen - Klageanspruch nichts.
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